
Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft, Heidelberg,

Donnerstag, 23. Juli 2026, 10.00 Uhr

Einladung 
zur ordentlichen 
Hauptversammlung



 
 

 
 
 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 

 
Heidelberg 

 
WKN 731400 

ISIN DE0007314007 
 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: b0fbc2e0b110f111b55380a80e12bf28 
 

 
 
Wir laden hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre (nachfolgend einheitlich ohne 
Ansehung des Geschlechts als „Aktionäre“ bezeichnet) unserer Gesellschaft 
zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, 23. Juli 2026 um 10:00 
Uhr (MESZ) ein. Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Aus-
nahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten. 
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Congress Cen-
ter Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim. 
 

I. Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft, des gebil-

ligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts 
für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2025/2026 mit 
dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vor-
stands zu den übernahmerelevanten Angaben (§§ 289a, 315a HGB) 
 
Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung vorgesehen, weil der 
Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft den vom Vor-
stand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt hat. 
Gemäß § 172 AktG ist der Jahresabschluss damit bereits festgestellt und eine 
Beschlussfassung der Hauptversammlung nicht vorgesehen. 
 
Die vorgenannten Unterlagen sind über die Internetseite der Gesellschaft unter 
www.heidelberg.com/hauptversammlung vom Tag der Einberufung an zugäng-
lich.  
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2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2025/2026 amtie-
renden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten. 
 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2025/2026 amtie-
renden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten.  
 
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung 
über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.  
 
 

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie 
des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 
2026/2027 

 
Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat 
vor, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, wird zum 

Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2026/2027 gewählt. 

 
2. Die KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, wird zum 

Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 
2026/2027 gewählt.  

 
Die Wahl zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt vorsorglich für 
den Fall, dass der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung von Art. 37 Abschluss-
prüfer-RL 2006/43/EG i.d.F. der CSRD (EU) 2022/2464 vom 14. Dezember 
2022 eine ausdrückliche Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
durch die Hauptversammlung verlangen sollte, die Prüfung der Nachhaltigkeits-
berichterstattung also nach dem deutschen Umsetzungsrecht nicht ohnehin 
dem Abschlussprüfer obliegen sollte. 
 
Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat nach Art. 16 Abs. 2 UAbs. 3 der 
Abschlussprüferverordnung (EU) Nr. 537/2014 erklärt, dass seine Empfehlung 
frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Beschrän-
kung im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer 
bestimmten Prüfungsgesellschaft (Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferver-
ordnung) auferlegt wurde. 
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5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 
 
Nach § 162 AktG ist jährlich ein Vergütungsbericht von Vorstand und Aufsichts-
rat zu erstellen und der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Bil-
ligung vorzulegen. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben für das 
Geschäftsjahr 2025/2026 einen Vergütungsbericht nach Maßgabe des § 162 
AktG erstellt.  
 
Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschluss-
prüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 
Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Über die gesetzlichen Anforderungen hin-
aus erfolgte auch eine inhaltliche Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der Ver-
merk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht bei-
gefügt.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das  
Geschäftsjahr 2025/2026 wird gebilligt. 
 
Der Vergütungsbericht (einschließlich des Prüfungsvermerks) ist vom Tag der 
Einberufung der Hauptversammlung an über unsere Internetseite unter 
www.heidelberg.com/hauptversammlung zugänglich.  
 

 
II. Weitere Angaben zur Einberufung  

 
DURCHFÜHRUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG ALS VIRTUELLE HAUPT-
VERSAMMLUNG 
 
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage von § 17 
Abs. 1a Satz 1 der Satzung beschlossen, dass die diesjährige Hauptversamm-
lung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Eine physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter) am Ort der Hauptversammlung ist da-
her ausgeschlossen.  
 
Diese Entscheidung hat der Vorstand nach sorgfältiger Abwägung der Interes-
sen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre getroffen. Dabei hat der Vorstand ins-
besondere die zur Behandlung anstehenden Tagesordnungspunkte, Kosten- 
und Nachhaltigkeitsaspekte, die Ermöglichung einer breiten Teilnahme von Ak-
tionären an der Hauptversammlung sowie die Erfahrungen aus der vergange-
nen virtuellen Hauptversammlung 2025 berücksichtigt.  
 
Eine Entscheidung über das Hauptversammlungsformat der kommenden Jahre 
ist damit ausdrücklich nicht verbunden.  
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ZUGANG ZUM INVESTORPORTAL, ÜBERTRAGUNG 
 
Für Zwecke der Durchführung der virtuellen Hauptversammlung stellt die Ge-
sellschaft auf ihrer Internetseite unter  
 

www.heidelberg.com/hauptversammlung 
 
ein internetgestütztes System (nachfolgend „InvestorPortal“) zur Verfügung. 
Über das InvestorPortal können die ordnungsgemäß angemeldeten und legiti-
mierten Aktionäre sowie deren Bevollmächtigte die Bild- und Tonübertragung 
der Hauptversammlung verfolgen sowie verschiedene Aktionärsrechte ausü-
ben, unter anderem das Stimmrecht (entweder im Wege der elektronischen 
Briefwahl oder durch Bevollmächtigung und Anweisung der Stimmrechtsvertre-
ter der Gesellschaft), das Frage- und Rederecht sowie das Widerspruchsrecht. 
Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den folgenden Abschnitten.  
 
Während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung am 23. Juli 2026, d.h. von 
der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Ver-
sammlungsleiter, können die Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter sich über das 
passwortgeschützte InvestorPortal elektronisch zur virtuellen Hauptversamm-
lung zuschalten im Sinne von § 121 Abs. 4b Satz 1 AktG.  
 
Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangsdaten für das InvestorPortal sicherzu-
stellen, bitten wir unsere Aktionäre, im eigenen Interesse möglichst früh für die 
erforderliche Anmeldung zur Hauptversammlung und die Übermittlung des 
Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen – siehe dazu im Einzelnen 
den nachfolgenden Abschnitt. 
 
Die Hauptversammlung wird außerdem teilweise, nämlich von ihrer Eröffnung 
bis zum Ende der Rede des Vorstands, öffentlich zugänglich über die Internet-
seite der Gesellschaft unter www.heidelberg.com/hauptversammlung übertra-
gen. 
 
Im Hinblick auf die Besonderheiten der virtuellen Hauptversammlung bitten wir 
die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten um besondere Beachtung der nachste-
henden Hinweise zu den Teilnahmevoraussetzungen, zur Ausübung des 
Stimmrechts und zu den weiteren Aktionärsrechten. 
 
 
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER VIRTUELLEN 
HAUPTVERSAMMLUNG UND FÜR DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS 
 
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts – persönlich oder durch Bevollmächtigte – sind diejenigen Aktio-
näre berechtigt, die sich unter folgender Adresse mindestens sechs Tage vor 
der Hauptversammlung, also bis spätestens 16. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) 
(eingehend), angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben: 
 

http://www.heidelberg.com/hauptversammlung
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Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Deutschland 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

  

Die Anmeldung muss in Textform (§ 126 BGB) in deutscher oder englischer 
Sprache erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes kann durch einen gemäß 
§ 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär ausgestellten Nachweis über den 
Anteilsbesitz des Aktionärs erfolgen. Der Nachweis muss sich auf den Ge-
schäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf den Ge-
schäftsschluss des 1. Juli 2026 (Nachweisstichtag), beziehen. Ausweislich der 
Gesetzesmaterialien zum Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) vom 11. De-
zember 2023 meint Geschäftsschluss 24:00 Uhr (hier: MESZ). 
 
Nach fristgerechtem und ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des 
Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der Anmeldestelle 
Anmeldebestätigungen mit den Zugangsdaten für das InvestorPortal übersandt. 
 
Zur Anmeldung und zum Nachweis des Anteilsbesitzes über Intermediäre ge-
mäß § 67c AktG siehe den Abschnitt „Kommunikation über Intermediäre“.  
 
 
BEDEUTUNG DES NACHWEISSTICHTAGS 
 
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die 
Ausübung des Teilnahme- und des Stimmrechts in der virtuellen Hauptver-
sammlung. Für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer 
den Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat.  
 
Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erwerben, sind im 
Hinblick auf diese Aktien nicht berechtigt, an der virtuellen Hauptversammlung 
teilzunehmen oder ihr Stimmrecht auszuüben, soweit sie sich nicht bevollmäch-
tigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Entsprechend hat der Er-
werb weiterer Aktien durch einen Aktionär nach dem Nachweisstichtag keinen 
Einfluss auf den Umfang des Stimmrechts. Maßgeblich ist der Anteilsbesitz des 
Aktionärs zum Nachweisstichtag. Umgekehrt werden die Aktien am Nachweis-
stichtag oder bei Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung nicht gesperrt. 
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis des Anteils-
besitzes zum Nachweisstichtag erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme 
an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in un-
verändertem Umfang berechtigt, wenn sie nach dem Nachweisstichtag die von 
ihnen gehaltenen Aktien ganz oder teilweise veräußern. Auf die Veräußerbar-
keit der Aktien hat der Nachweisstichtag deshalb keine Auswirkungen. 
 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und der 
Umfang des Stimmrechts richten sich – neben der Notwendigkeit zur Anmel-
dung – somit ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Für 
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eine eventuelle Dividendenberechtigung ist der Nachweisstichtag ebenfalls 
ohne Bedeutung. 
 
 
VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH BRIEFWAHL 
 
Aktionäre können ihre Stimmen, auch ohne an der virtuellen Hauptversamm-
lung teilzunehmen, im Wege der Briefwahl abgeben. Auch dafür sind eine form- 
und fristgerechte Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis des Anteils-
besitzes wie zuvor beschrieben erforderlich.  
 
Die Abgabe, der Widerruf und die Änderung von Briefwahlstimmen können ent-
weder im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortge-
schützte InvestorPortal unter  
 

www.heidelberg.com/hauptversammlung 
 
oder schriftlich per Brief unter Verwendung des hierfür von der Gesellschaft zur 
Verfügung gestellten Briefwahlformulars erfolgen. 
 
Bei Nutzung des Briefwahlformulars müssen die Abgabe, der Widerruf und die 
Änderung von Briefwahlstimmen bis spätestens zum 
 

22. Juli 2026, 18:00 Uhr (MESZ)  
 
bei der Gesellschaft unter folgender Anschrift eingegangen sein: 
 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
 

Das Briefwahlformular wird den Aktionären unter  
 

www.heidelberg.com/hauptversammlung 
 

zur Verfügung gestellt. Aus diesem Formular ergeben sich auch weitere Einzel-
heiten zur schriftlichen Briefwahl.  
 
Über das InvestorPortal sind die Abgabe, der Widerruf und die Änderung von 
Briefwahlstimmen auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zur 
Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter möglich. 
 
Auch Aktionärsvertreter bzw. Bevollmächtigte können sich der Briefwahl bedie-
nen. 
 
Briefwahlstimmen, die keiner ordnungsgemäßen Anmeldung zugeordnet wer-
den können, sind gegenstandslos. 
 

http://www.heidelberg.com/hauptversammlung
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Zur Stimmabgabe über Intermediäre gemäß § 67c AktG siehe den Abschnitt 
„Kommunikation über Intermediäre“. 
 
 
VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH EINEN BEVOLLMÄCHTIG-
TEN 
 
Bevollmächtigung von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter 
 
Aktionäre haben außerdem die Möglichkeit, sich durch von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung ihres Stimmrechts vertreten zu 
lassen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden auf-
grund einer ihnen erteilten Vollmacht das Stimmrecht nur ausüben, soweit ihnen 
eine eindeutige Weisung erteilt wird. Sie sind verpflichtet, weisungsgemäß ab-
zustimmen. Ohne ausdrücklich erteilte Weisung oder bei nicht eindeutig erteilter 
Weisung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung ist eine Ausübung des 
Stimmrechts durch die Stimmrechtsvertreter nicht möglich.  
 
Auch im Falle der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter sind eine form- und fristgerechte Anmeldung des Aktionärs und 
ein ordnungsgemäßer Nachweis des Anteilsbesitzes des Aktionärs nach den 
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 
 
Die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter bedarf der Textform.  
 
Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter können per Brief, per E-Mail oder elektronisch über das InvestorPortal 
erteilt werden.  
 
Die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter muss, sofern sie nicht über das InvestorPortal erfolgt,  
unter der folgenden Adresse oder E-Mail-Adresse in Textform ebenfalls bis spä-
testens  
 

22. Juli 2026, 18:00 Uhr (MESZ),  
 
bei der Gesellschaft eingehen: 
 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 
Über das InvestorPortal ist die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch noch am Tag der virtu-
ellen Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung möglich. 
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Der Widerruf oder die Änderung bereits erteilter Vollmachten und Weisungen 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist in Textform auf 
den vorstehend angegebenen Wegen sowie über das InvestorPortal ebenfalls 
bis zu den jeweils genannten Zeitpunkten möglich. 
 
Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen ge-
gen Beschlussfassungen oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen von Ak-
tionären entgegennehmen. 
 
Zu Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter über Intermediäre gemäß § 67c AktG siehe den Abschnitt  
„Kommunikation über Intermediäre“. 
 
Bevollmächtigung eines Dritten 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen anderen Bevollmächtigten 
ausüben lassen, z. B. durch ein Kreditinstitut oder einen anderen Intermediär, 
eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder auch eine an-
dere Person ihrer Wahl. Auch in diesem Fall sind eine form- und fristgemäße 
Anmeldung und ein ordnungsgemäßer Nachweis des Anteilsbesitzes nach den 
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 
 
Bevollmächtigte können ebenfalls nicht physisch an der Hauptversammlung 
teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die Aktionäre, die sie vertreten, ih-
rerseits lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Voll-
macht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter ausüben – jeweils wie vorstehend näher dargestellt. Möchte der Bevoll-
mächtigte zur Stimmabgabe die Briefwahl per elektronischer Kommunikation 
über das InvestorPortal nutzen, benötigt er hierzu die Zugangsdaten, die mit der 
Anmeldebestätigung übermittelt werden und die er ggf. vom Vollmachtgeber er-
hält. 
 
Vollmachten können durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder 
gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Wi-
derruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft be-
dürfen grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB), sofern sie nicht an einen In-
termediär (insbesondere ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen 
Stimmrechtsberater oder eine andere der gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichge-
stellten Personen erteilt werden. 
 
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und andere gemäß 
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen geben hinsichtlich der Form ihrer 
Bevollmächtigung häufig abweichende Regelungen vor. Diese Besonderheiten 
sind bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen. Wir bitten daher Akti-
onäre, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden 
über die Form der Vollmacht sowie über das Verfahren der Vollmachtserteilung 
abzustimmen. 
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Die Gesellschaft stellt den Aktionären unter  
 

www.heidelberg.com/hauptversammlung 
 
ein Vollmachtsformular zur Verfügung. Die Verwendung des Vollmachtsformu-
lars ist nicht zwingend. Die Bevollmächtigung und ihr Nachweis können auch 
auf andere formgerechte Art und Weise erfolgen. 
 
Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren 
Widerruf oder ihre Änderung steht die folgende Adresse bzw. E-Mail-Adresse 
zur Verfügung: 
 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
 

Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. 
deren Widerruf oder Änderung kann der Gesellschaft ebenfalls an die vorste-
hend genannte Adresse bzw. E-Mail-Adresse übermittelt werden.  
 
Zusätzlich bietet die Gesellschaft unter  
 

www.heidelberg.com/hauptversammlung 
 
das InvestorPortal als elektronischen Übermittlungsweg für die Erteilung bzw. 
Mitteilung der Vollmacht sowie für ihren Widerruf oder ihre Änderung an. Dafür 
steht das InvestorPortal auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung 
bis zu deren Ende zur Verfügung. Einzelheiten können Aktionäre den im In-
vestorPortal aufgeführten Hinweisen entnehmen. 
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, 
für Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapierde-
pots hält, jeweils einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung zu bestel-
len. 
 
WEITERE HINWEISE ZUR STIMMRECHTSAUSÜBUNG ÜBER BRIEFWAHL 
UND VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE VON DER GESELLSCHAFT 
BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt wer-
den, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt 
eine zuvor abgegebene Stimmabgabe durch Briefwahl bzw. eine zuvor erteilte 
Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu die-
sem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe 
bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 
 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen ausgeübt bzw. Vollmacht 
und ggf. Weisungen erteilt werden, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt 
des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (i) elektronisch über das 
InvestorPortal, (ii) gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung 
mit Art. 2 Abs. 1 und 3 und Art. 9 Abs. 4 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212, (iii) per E-Mail und (iv) per Brief. 
 
Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der Stimm-
rechtsausübung eingehen, gilt: Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber 
der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft. 
 
Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich. 
 
KOMMUNIKATION ÜBER INTERMEDIÄRE 
 
Die Anmeldung zur Hauptversammlung, der Nachweis des Anteilsbesitzes, die 
Stimmabgabe sowie Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter können gemäß § 67c AktG in Verbindung mit der 
DVO (EU) 2018/1212 auch über Intermediäre im ISO-Format 20022 an die Ge-
sellschaft übermittelt werden (SWIFT: CMDHDEMMXXX). Für die Verwendung 
der SWIFT-Kommunikation ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship 
Management Application (RMA) erforderlich.  
 
Die Anmeldung zur Hauptversammlung sowie der Nachweis des Anteilsbesit-
zes müssen auch auf diesem Weg innerhalb der oben für die Anmeldung bzw. 
für den Nachweis bestimmten Frist zugehen, d.h. bis zum 16. Juli 2026, 24:00 
Uhr (MESZ).  
 
Eine Stimmabgabe bzw. Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter müssen auch auf diesem Weg aus organisa-
torischen Gründen bis zum 22. Juli 2026, 18:00 Uhr (MESZ) zugehen. 
 
Einzelheiten zu diesem Kommunikationsweg können die Aktionäre bei ihrem 
jeweiligen (Letzt-)Intermediär erfragen, d.h. in der Regel bei ihrer Depotbank. 
 

 

RECHTE DER AKTIONÄRE 
 

Die Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter haben anlässlich der diesjährigen virtuel-
len Hauptversammlung unter anderem die folgenden Rechte: 
 
 
Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG  
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals, 
das entspricht (gerundet) 15.223.963 Stückaktien, oder den anteiligen Betrag 
von 500.000,00 Euro, das entspricht (gerundet) 195.313 Stückaktien, erreichen, 
können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tages-
ordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der 
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Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesell-
schaft mindestens dreißig Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag des 
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind) also 
spätestens bis 
 

22. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
 
zugehen. Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Adresse zu richten: 
 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 
Vorstand 
HV-Büro (LD-CG) 
Gutenbergring 
69168 Wiesloch 

 
Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 3 AktG nachzu-
weisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Ver-
langens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 
des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Abs. 7 AktG ist für die Berechnung 
der Frist entsprechend anzuwenden. 
 
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich 
nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und sol-
chen Medien zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie 
die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden 
außerdem unter der Internetadresse www.heidelberg.com/hauptversammlung 
veröffentlicht und nach § 125 AktG mitgeteilt.  

 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1 
und 127 AktG  
 
Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung 
sowie Wahlvorschläge i.S.v. §§ 126 Abs. 1, 127 AktG übersenden. Gegenan-
träge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an 
folgende Adresse oder E-Mail-Adresse zu übermitteln: 
 

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 
HV-Büro (LD-CG) 
Gutenbergring 
69168 Wiesloch 
E-Mail: hv2026@heidelberg.com 

 
Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge einschließlich 
des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
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www.heidelberg.com/hauptversammlung 
  
zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer etwaigen Begründung mindes-
tens 14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversamm-
lung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis 
 

8. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
 
unter der vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig 
adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Von einer Veröffentlichung ei-
nes Gegenantrags kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG ge-
nannten Voraussetzungen absehen. Die Begründung eines Gegenantrags 
braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 
5.000 Zeichen umfasst. Für Wahlvorschläge von Aktionären gelten die vorste-
henden Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß. Eine Veröffentlichung von Wahl-
vorschlägen von Aktionären kann außer in den in § 126 Abs. 2 AktG genannten 
Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausge-
übten Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält. Vorschläge 
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht veröffentlicht 
werden, wenn der Vorschlag keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 
 
Anträge oder Wahlvorschläge, die nach § 126 Abs. 1–3 bzw. § 127 AktG zu-
gänglich zu machen sind, gelten gemäß § 126 Abs.  4 Satz 1 AktG als im Zeit-
punkt der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, dass das 
Stimmrecht zu diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen im passwortgeschützten 
InvestorPortal (im Wege der elektronischen Briefwahl bzw. durch Bevollmächti-
gung und Weisung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ausgeübt wer-
den kann, sobald die Aktionäre die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Voraus-
setzungen für die Ausübung des Stimmrechts nachweisen können, d.h. ab dem 
Nachweisstichtag (Geschäftsschluss des 1. Juli 2026). Dies betrifft allerdings 
nur solche Anträge, die sich nicht auf die bloße Ablehnung eines Verwaltungs-
vorschlags beschränken, sondern auf dessen Änderung abzielen.  
 
Der Versammlungsleiter kann entscheiden, einen solchermaßen als gestellt 
geltenden Gegenantrag oder Wahlvorschlag in der Hauptversammlung nicht zu 
behandeln, sofern der antragstellende Aktionär nicht ordnungsgemäß legitimiert 
und nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist. 
 
 
Recht der Aktionäre auf Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a 
Abs. 1 AktG  
 
Aktionäre haben nach näherer Maßgabe von § 130a Abs. 1, 2 und 4 AktG das 
Recht, vor der Hauptversammlung Stellungnahmen zu Gegenständen der Ta-
gesordnung einzureichen. Die Gesellschaft beschränkt dieses Recht auf ord-
nungsgemäß zur Versammlung angemeldete Aktionäre. 
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Stellungnahmen sind in Textform ausschließlich über das passwortgeschützte 
InvestorPortal bis spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung (wobei der 
Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), 
also spätestens bis 
 

17. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
 
einzureichen. Auf anderen Wegen eingereichte Stellungnahmen werden nicht 
berücksichtigt. Der Umfang einer Stellungnahme darf 10.000 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) nicht überschreiten. 
 
Die Gesellschaft wird ordnungsgemäße sowie form- und fristgerecht einge-
reichte Stellungnahmen in der Sprache der Einreichung (ggf. mitsamt einer et-
waigen Stellungnahme der Verwaltung) spätestens am  
 

18. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

www.heidelberg.com/hauptversammlung 
 
zugänglich machen. Nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG i.V.m. § 126 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 1, 3 und 6 AktG macht die Gesellschaft insbesondere Stellungnahmen mit 
beleidigendem oder anderweitig strafrechtlich relevantem Inhalt sowie mit of-
fensichtlich falschen oder irreführenden Angaben nicht zugänglich. Ebenso wer-
den Stellungnahmen nicht zugänglich gemacht, wenn der Aktionär zu erkennen 
gibt, dass er nicht an der Hauptversammlung teilnehmen will und sich auch nicht 
vertreten lassen will. Darüber hinaus behält sich die Gesellschaft vor, Stellung-
nahmen, die den Umfang von 10.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) 
überschreiten, die nicht rechtzeitig in der vorstehend beschriebenen Art und 
Weise eingereicht wurden, oder die keinen erkennbaren Bezug zur Tagesord-
nung aufweisen, nicht zugänglich zu machen. Die Einreichung mehrerer Stel-
lungnahmen ist möglich. 
 
Stellungnahmen können nicht zur Ausübung des Auskunftsrechts, zur Übermitt-
lung oder Stellung von Anträgen, zur Übermittlung oder Unterbreitung von 
Wahlvorschlägen und zur Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der 
virtuellen Hauptversammlung genutzt werden. Dafür ist jeweils das in dieser 
Einladung beschriebene Vorgehen möglich.  
 
 
Rederecht der Aktionäre gemäß § 130a Abs. 5 AktG  
 
Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre haben das Recht, 
in der Versammlung im Wege der Videokommunikation in deutscher Sprache 
zu reden. 
 
Ab 30 Minuten vor Beginn der virtuellen Hauptversammlung wird im passwort-
geschützten InvestorPortal ein virtueller Wortmeldetisch geführt, der den 
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Aktionären für die Anmeldung ihrer Redebeiträge zur Verfügung steht. Das Re-
derecht umfasst auch das Recht, im gesetzlich zulässigen Rahmen Anträge zu 
stellen und Wahlvorschläge zu unterbreiten sowie Fragen an den Vorstand zu 
richten, wie in den beiden folgenden Abschnitten näher dargestellt. 
 
Zur Ausübung des Rederechts wird ein internetfähiges Gerät mit Kamera und 
Mikrofon sowie eine stabile und ausreichend leistungsfähige Internetverbindung 
benötigt. Zudem muss der jeweils verwendete Browser Zugriff auf Kamera und 
Mikrofon am verwendeten Gerät haben. Über den Wortmeldetisch für einen Re-
debeitrag angemeldete Personen werden im InvestorPortal in der vom Ver-
sammlungsleiter festgelegten Reihenfolge für ihren Redebeitrag freigeschaltet.  
 
Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunika-
tion zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und der Gesellschaft in der vir-
tuellen Hauptversammlung und vor dem jeweiligen Redebeitrag zu überprüfen 
und diesen zurückzuweisen, falls die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 
 
Nach § 18 Abs. 2 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und 
Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kann insbeson-
dere bereits zu Beginn der Hauptversammlung oder während der Hauptver-
sammlung den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversamm-
lung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für 
den einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen festsetzen. 
 
 
Antragsrecht in der Hauptversammlung  
 

Darüber hinaus können elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Ak-
tionäre in der Hauptversammlung im zulässigen Rahmen Anträge und Wahlvor-
schläge im Wege der Videokommunikation stellen (ohne dass es dafür einer 
vorherigen Übermittlung des Antrags bzw. des Wahlvorschlags gemäß den 
§§ 126, 127 AktG bedarf). Dazu ist es erforderlich, dass der Aktionär sich über 
das passwortgeschützte InvestorPortal für einen Redebeitrag anmeldet, in des-
sen Rahmen er sodann seinen Antrag oder Wahlvorschlag stellen bzw. unter-
breiten kann. Eine nähere Erläuterung des dafür vorgesehenen Verfahrens, der 
rechtlichen und technischen Voraussetzungen sowie der Befugnis des Ver-
sammlungsleiters zur angemessenen Beschränkung des Frage- und Rede-
rechts findet sich im vorstehenden Abschnitt. 
 
 

Recht der Aktionäre auf Erteilung von Auskünften gemäß § 131 Abs. 1 
AktG  
 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachge-
mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Be-
ziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die 
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-
men.  
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Für die diesjährige virtuelle Hauptversammlung ist vorgesehen, dass die Aktio-
näre ihre Auskunftsverlangen, d.h. ihre Fragen an die Gesellschaft einschließ-
lich etwaiger Rück- oder Nachfragen, im Wege elektronischer Kommunikation 
während der virtuellen Hauptversammlung stellen. Der Versammlungsleiter 
wird voraussichtlich anordnen, dass dazu ausschließlich der Weg der Video-
kommunikation genutzt werden darf. In diesem Fall ist es erforderlich, dass der 
Aktionär sich über das passwortgeschützte InvestorPortal für einen Redebeitrag 
anmeldet, in dessen Rahmen er sodann seine Fragen stellen kann. Eine nähere 
Erläuterung des dafür vorgesehenen Verfahrens, der rechtlichen und techni-
schen Voraussetzungen sowie der Befugnis des Versammlungsleiters zur an-
gemessenen Beschränkung des Frage- und Rederechts findet sich vorstehend 
im Abschnitt „Rederecht der Aktionäre gemäß § 130a Abs. 5 AktG“. 
 
Eine Einreichung von Fragen bereits im Vorfeld der diesjährigen Hauptver-
sammlung nach näherer Maßgabe des § 131 Abs. 1a–1e AktG ist nicht vorge-
sehen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass der Vorstand von einer Beantwortung einzelner 
Fragen aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen kann, etwa 
weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen 
nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen.  
 
Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine 
Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Nie-
derschrift der Hauptversammlung aufgenommen werden. Es wird gewährleistet, 
dass jeder elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltete Aktio-
när ein solches Verlangen im Wege der elektronischen Kommunikation, nämlich 
über das passwortgeschützte InvestorPortal an die Gesellschaft übermitteln 
kann. 
 
 
Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung  
 
Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre können gemäß 
§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu 
deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Wege elektronischer Kom-
munikation über das passwortgeschützte InvestorPortal Widersprüche gegen 
Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung zu Protokoll des Notars erklären. 
 
 
Weitergehende Erläuterungen 
 
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre finden Sie auf der 
Internetadresse www.heidelberg.com/hauptversammlung. 
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GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE 
 
Das Grundkapital der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beträgt 
zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 779.466.887,68 Euro 
und ist eingeteilt in 304.479.253 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine 
Stimme in der Hauptversammlung. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 304.479.253. Am 
Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung hält die Gesellschaft 142.919 
eigene Aktien, aus welchen der Gesellschaft nach § 71b AktG keine Stimm-
rechte zustehen.  
 
 
INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT 
 
Die Informationen und Unterlagen gemäß § 124a AktG können von der Einbe-
rufung der Hauptversammlung an unter www.heidelberg.com/hauptversamm-
lung abgerufen werden. 

 
 
TEILNAHME DER VORSTANDS- UND AUFSICHTSRATSMITGLIEDER AN 
DER HAUPTVERSAMMLUNG 
 
Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beabsichtigen, an der 
gesamten Hauptversammlung persönlich teilzunehmen. 
 
 
HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ 
 
Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung verarbeitet die Heidelberger 
Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Kurfürstenanlage 52-60, 69115  
Heidelberg, Telefon: +49 (0)6221 92 00, E-Mail: information@heidelberg.com 
als Verantwortliche Ihre personenbezogenen Daten. Der Datenschutzbeauf-
tragte der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ist unter folgender 
Adresse zu erreichen: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Der 
Datenschutzbeauftragte, Gutenbergring, 69168 Wiesloch, E-Mail: datenschutz-
beauftragter@heidelberg.com. 
 
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft verarbeitet Ihre perso-
nenbezogenen Daten zur Vorbereitung und Durchführung der virtuellen Haupt-
versammlung, zur Ermöglichung der Ausübung der Rechte von Aktionären und 
Aktionärsvertretern sowie zur Erfüllung weiterer aktienrechtlicher Pflichten. 
Rechtsgrundlage hierfür ist die jeweils relevante Vorschrift des Aktiengesetzes, 
insbesondere § 67e AktG und §§ 118 ff. AktG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 
lit. c) DSGVO. 
 
Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zu-
sammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung, sowie zu Ihren Rechten 
(auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch, Lö-
schung, Übertragung Ihrer Daten und Beschwerde bei einer zuständigen 
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Aufsichtsbehörde) finden Sie unter https://www.heidelberg.com/hauptver-
sammlung. Gerne senden wir Ihnen diese auch postalisch zu. Bei sonstigen 
Fragen können Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten unter den 
oben angegebenen Kontaktdaten wenden.  
 

 
Heidelberg, im Juni 2026 
 
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand 



Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft  
HV-Büro (LD-CG) 

Gutenbergring 
69168 Wiesloch 

hv2026@heidelberg.com 
www.heidelberg.com/hauptversammlung


